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Zusammenfassung:

Die Lage der öffentlichen Haushalte ist aufgrund der Finanz- und Wirtschafts-
krise seit geraumer Zeit angespannt. Bereits während des Bundestagswahl-
kampfs sowie nach dem Wahlsieg der christlich-liberalen Koalition im Jahr 
2009, gab es eine hitzige Debatte über die Vereinbarkeit von Steuersenkungen 
und nachhaltigen öffentlichen Finanzen. Im vorliegenden Beitrag wird die 
Frage der Finanzierbarkeit von Steuererleichterungen durch zukünftiges Wirt-
schaftswachstum diskutiert. Auf Basis aktueller Daten und modelltheoretischer 
Simulationsberechnungen wird ein wirtschaftspolitisch gangbarer Weg zur 
umsetzung des Koalitionsvertrages aufgezeigt.

Keywords: 
Steuersenkung, Haushaltskonsolidierung, Wirtschaftswachstum
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1.  Einleitung

Derzeit gibt es in zahlreichen europäischen Ländern eine Debatte über den 
richtigen Weg der Haushaltskonsolidierung aufgrund der steigenden Staats-
verschuldung im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Gerade der Fall Grie-
chenland zeigt durch seine dramatische entwicklung die Notwendigkeit der 
Haushaltskonsolidierung auch in Deutschland auf. Gleichzeitig ist der Hinweis 
auf eine solide Finanzpolitik aber nur ein Gesichtspunkt nachhaltiger Wirt-
schaftspolitik. ein zweiter wichtiger Aspekt ist mit der Frage verknüpft, wie 
Deutschland gestärkt aus der sogenannten „Krise“ hervorgehen kann. Zusam-
menfassend geht es also darum, wie neben den unzweifelhaft notwendigen Kon-
solidierungsschritten positive Wachstumsimpulse ausgelöst werden können.

Diese umfassende Betrachtungsweise impliziert de facto, dass die bevorstehen-
de Haushaltskonsolidierung immer auch unter dem Blickwinkel einer Stärkung 
der Wachstumskräfte angegangen werden muss. Wichtig ist: Alle Konsolidie-
rungsanstrengungen dürfen zukünftige Wachstumskräfte so wenig wie möglich 
konterkarieren. Aus diesem Grund sollte eine allein auf Ausgabensenkungen 
setzende Finanzpolitik ausscheiden. Was ist stattdessen zu tun? ein Dreiklang 
aus: (a) einer Stärkung der Wachstumskräfte durch eine Steuersenkung (d.h. 
Stärkung der Leistungsanreize), (b) eine Vereinfachung und Optimierung des 
Steuersystems mittels einer Steuerstrukturreform und (c) eine vernünftige 
Mischung aus Ausgabensenkung und Steuererhöhung als Gegenfinanzierung; 
könnte darin ein gangbarer Weg liegen?

Der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag gibt trotz aller Kritik einige Impulse in 
diese richtung. Zunächst sind dort Steuersenkungen und eine grundlegende 
Steuersystemreform vorgesehen. Diese Steuersenkungen finanzieren sich, so-
fern richtig konzipiert (über verbesserte Leistungsanreize) zu einem gewissen 
Grad selbst, erfahrungsgemäß aber niemals vollständig. eine Kompensation 
des verbleibenden Finanzierungsbedarfs durch eine höhere Nettokreditauf-
nahme verbietet bereits heute nicht zuletzt die Neuregelung zur Schulden-
bremse (Sachverständigenrat 2009). Daher kommen nur wenige Alternativen 
in Betracht: Zur vollständigen Gegenfinanzierung einer Steuersenkung müs-
sen entweder Ausgaben gekürzt oder an anderer Stelle Steuern oder Abgaben 
erhöht werden oder aber eine Mischung aus beidem. Wenngleich das auf eine 
aufkommensneutrale Steuerreform hinausliefe, so würde eine klug angelegte 
Gegenfinanzierung die steuerliche entlastung auch effizienz- und wohlfahrts-
steigernd umverteilen.
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unabhängig von den fiskalischen Folgen bleibt unbestritten, dass das deutsche 
einkommenssteuersystem reformbedürftig ist. Auch diesem Faktum ist geschul-
det, dass im Koalitionsvertrag richtigerweise eine Steuerreform angekündigt 
wird, die das Steuersystem „einfach, niedrig und gerecht“ machen soll. Nicht 
selten standen Steuerreformen in Deutschland unter diesem Motto. Allerdings 
wurde eine Vereinfachung des Steuersystems stets nur dann erreicht, wenn 
einzelne Steuern vollständig abgeschafft oder aber ihre erhebung ausgesetzt 
wurde (Sachverständigenrat 2009).

Aufgrund ihrer erträge und reichweite rückt man die einkommensteuer gerne 
in den Mittelpunkt der Debatte. In diesem Bereich sieht auch der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen entwicklung langfri-
stigen Handlungsbedarf, wenngleich kurzfristig keine zwingende Notwendigkeit 
gegeben sei, so der rat der Wirtschaftsweisen weiter. In der Vergangenheit 
ist hier bereits viel passiert. Durch das Bürgerentlastungsgesetz (Gesetz zur 
Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland) im rahmen des 
Konjunkturpakets II wurden die Steuerzahler rückwirkend zum 1.1.2009 dau-
erhaft entlastet. Die Senkung des eingangssteuersatzes von 15% auf 14%, die 
erhöhung des Grundfreibetrags um 340 euro in den Jahren 2009 und 2010 so-
wie das Hinausschieben des Beginns der einzelnen Tarifzonen um jeweils ins-
gesamt 730 euro, die erhöhte Absetzbarkeit von Beiträgen zur Kranken- und 
Pflegeversicherung und von Handwerkerleistungen sowie die rückwirkende 
Wiedergewährung der Pendlerpauschale ab 1. Januar 2007 entlasten die ein-
kommenssteuerzahler seit dem Jahr 2009 um etwas mehr als 8 Mrd. euro und 
ab dem Jahr 2010 um weitere 10 Mrd. euro (Sachverständigenrat 2009). Darüber 
hinaus hat die Bundesregierung aus CDu/CSu und FDP zum 1. Januar 2010 mit 
dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz den Kinderfreibetrag von gegenwär-
tig jährlich 6.024 euro auf 7.008 euro erhöht und das Kindergeld um 20 euro 
monatlich angehoben. Dies ist mit einer zusätzlichen entlastung von in etwa 
4,6 Mrd. euro verbunden. Zusammengenommen dürften die Konjunkturpakete 
sowie die anderen beschlossenen Maßnahmen die von den Koalitionsparteien 
erhoffte „spürbare Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums“ zumindest im 
Jahre 2010 beeinflusst haben, wenngleich nur bedingt neue Leistungsanreize 
und damit langfristige Wachstumsimpulse, insbesondere in der Mittelschicht, 
von diesen Maßnahmen zu erwarten sind.

Für viele drängen sich damit weitere Fragen auf: Muss der Staat mit Blick auf 
die bereits beschlossenen und wirksamen Steuersenkungen in Milliardenhö-
he einerseits und die notwendige Haushaltskonsolidierung andererseits die 
Steuern erhöhen? und muss damit auf weitere Steuerentlastungen des Ko-
alitionsvertrages verzichtet werden? und würden damit möglicherweise die 
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oben erwähnten Wachstumsimpulse gebremst, derer es bedarf, um langfristig 
gestärkt aus der Krise hervorzugehen?

Bevor diese Fragen im Folgenden für Deutschland beleuchtet werden, lohnt 
ein (kurzer) Blick in ein anderes europäisches Land: Vor knapp zwei Jahren 
hat beispielsweise die regierung in Schweden inmitten der Finanzmarktkrise 
den unkonventionellen, weil unerwarteten, Weg über Steuererleichterungen 
beschritten. Man wollte damit einerseits positive Konjunktursignale in Zeiten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise senden und andererseits einen Teil der Ge-
genfinanzierung mit zukünftigen Wachstumsperspektiven erzielen. Auch in 
Deutschland wurde mit dem bereits vorgelegten „Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz“ dieser Weg zumindest teilweise beschritten. Allerdings gibt es seit dem 
Bundestagswahlkampf eine kontroverse Diskussion darüber, ob dies überhaupt 
funktionieren kann. 

Letztlich könnte es dem Steuerbürger doch eigentlich gleichgültig sein, an 
welcher Stelle eine steuerliche entlastung erfolgt. Doch diese Denkweise ist 
verfehlt. Steuersenkungen oder eine Steuerstrukturreform machen nur dann 
Sinn, wenn sie richtig konzipiert sind, d.h. Leistungsanreize verbessern und 
damit langfristig Wachstumseffekte auslösen. und dafür spielt eine entschei-
dende rolle, wie eine Steuerreform angelegt ist. Insofern ist eine politisch 
kontroverse Behandlung des Themas durchaus angemessen.

Auf Basis der Steuerschätzung aus dem Mai 2010 hat die Bundesregierung erste 
erleichterungen für das Jahr 2011 beschlossen und diskutiert derzeit, sofern es 
weitere Spielräume gibt, eine im Koalitionsvertrag angekündigte Tarifreform 
bei der einkommensteuer mit einer Abflachung des sogenannten Mittelstands-
bauchs. Je nach Ausgestaltung könnte dies zu weiteren Mindereinnahmen von 
bis zu 26 Mrd. euro führen.

eine darüber hinausgehende grundlegende Steuerreform wie sie die FDP ur-
sprünglich mit dem Übergang zu einem Drei-Stufen-Tarif vorgeschlagen hat, 
dürfte fürs erste passé sein. Schließlich bedingte eine realisierung dieses Drei-
Stufen-Tarifs erhebliche Mindereinnahmen von rund 68 Mrd. euro (Moore et 
al. 2009). Insofern ist die vor einiger Zeit vorgestellte überarbeitete Tarifreform 
der FDP mit nunmehr fünf Tarifstufen und höheren Steuersätzen bereits ein 
Schritt hin zu mehr Aufkommensneutralität.

Der im Koalitionsvertrag vorgesehene Steuerentlastungsschritt in Höhe von 
26 Mrd. euro hätte gegebenenfalls im Jahr 2009 noch mit dem Argument 
eines weiteren Konjunkturpakets gerechtfertigt werden können. Heute, im 
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Jahr 2011, dürfte sich diese Argumentation aufgrund der dynamischen Kon-
junkturerholung erübrigen. Trotzdem bleibt eine Argumentationsgrundlage für 
weitere Steuerentlastung bestehen. Die entlastung der Bürger („Mehr Netto 
vom Brutto“) stärkt nämlich die Leistungsanreize und löst zugleich langfristige 
Wachstumsimpulse aus. Selbst in der aktuellen Situation ist das mithin richtig. 
Diese Argumentation scheint auch deshalb vertretbar, weil mit verbesserten 
Leistungsanreizen parallel das Lohnabstandsgebot im unteren einkommensbe-
reich gestärkt wird. Gerade vor dem Hintergrund der beschlossenen erhöhung 
der regelsätze im Arbeitslosengeld II von 5 euro im Jahr 2011 und nochmals 
3 euro im Jahr 2012 gewinnt solche eine Maßnahme für die immer kleiner 
werdende Mittelschicht an Bedeutung.1

Die theoretische Argumentation für eine Steuersenkung stellt sich wie folgt 
dar: Der höhere Nettoverdienst führt dazu, dass mehr konsumiert wird, was 
wiederum direkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowie die Investitionen 
stimuliert und damit Wirtschaftsimpulse induziert. Beide effekte führen unter 
sonst gleichen Bedingungen zu mehr Steuereinnahmen und könnten somit 
das Staatsdefizit reduzieren. eine stärkere Konsumnachfrage erhöht die um-
satzsteuereinnahme und mehr Investitionen dürften die unternehmenssteuern 
aktivieren. Allerdings ist diese Argumentationskette mit zahlreichen Annahmen 
verbunden. realiter ist beispielsweise unklar, ob mehr Netto vom Brutto tat-
sächlich den Konsum anregt, da in Zeiten ökonomischer unsicherheit oftmals 
Konsumzurückhaltung aufgrund von „Angstsparen“ zu beobachten ist.

Bekannt ist auch, dass die Wirkmechanismen von Steuersenkungen in einer 
Volkswirtschaft komplex sind und letztlich von zahlreichen Verhaltenspara-
metern sowie den erwartungen der Bürgerinnen und Bürger abhängen. Folg-
lich ist die Gegenfinanzierung der zukünftigen Steuerentlastung oder gar die 
Schließung der aktuellen Haushaltsdefizite über zusätzliches Wachstum mehr 
als unsicher. 

Immerhin sagten in einer umfrage rund 2/3 aller Deutschen, dass sie nicht mit 
Steuersenkungen rechnen, wenngleich bei der Bundestagswahl im Jahr 2009 
die Parteien, die sich für Steuersenkungen ausgesprochen haben, eine deutliche 
Mehrheit erhalten hatten. Die entscheidende (wirtschafts-)politische Frage 
bleibt also: Können Haushaltskonsolidierung und Steuerentlastung mit einer 
soliden Gegenfinanzierung bewältigt werden?

1 Natürlich zahlen die untersten einkommen keine Steuern (sondern nur Beiträge) und wären 
somit davon nicht direkt tangiert, aber die unteren und mittleren einkommen sowie der 
große Teil der Mittelschicht – als Zielgruppe der Koalition – würden davon profitieren.
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2.  Bestandsaufnahme: Die Finanzpolitik vor 
schwierigen Konsolidierungsprozessen

2.1  Haushaltskonsolidierung zwischen Krisenbewältigung und  
Stärkung der Wachstumskräfte

Die Bundesregierung hat mit enormen Geldbeträgen die Finanzmärkte und die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Das war alles in allem notwendig 
und richtig. Die Konsequenz daraus ist aber eine dramatisch ansteigende Staats-
verschuldung, die die vergangenen Konsolidierungspläne des Bundeshaushalts 
obsolet machte. Aufgrund zurückgehender Steuereinnahmen bei gleichzeitig 
zunehmenden öffentlichen Ausgaben werden die staatlichen Finanzierungs-
defizite stark zunehmen und in den nächsten Jahren die im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt festgelegte Obergrenze von 3% in relation zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt übersteigen. Aktuell liegt das Staatsdefizit bei 3,3% in 
relation zum Bruttoinlandsprodukt. Auch die Schuldenstandsquote wird in 
den kommenden Jahren bei mehr als 70% und damit weit über dem im Stabi-
litäts- und Wachstumspakt spezifizierten referenzwert von 60% in Bezug auf 
das Bruttoinlandsprodukt liegen. 

Natürlich war die überwiegend krisenbedingte Ausweitung der Staatsverschul-
dung letztlich ökonomisch erforderlich, sie darf aber nicht zum Dauerzustand 
werden. Deshalb ist zu begrüßen, dass mit der Schuldenbremse eine grund-
gesetzlich verankerte Vorschrift zur Begrenzung der Nettoneuverschuldung in 
der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist. Die darin vorgegebene 
rückführung des strukturellen Staatsdefizits erfordert einen neuen und ent-
schlossenen Konsolidierungskurs in den öffentlichen Haushalten von Bund und 
Ländern. Aus diesem Grunde müssen in der aktuellen Situation unweigerlich 
alle Konsolidierungsmöglichkeiten genutzt werden. Schmerzhafte Wahrheit 
bleibt, dass eine dauerhafte rückführung der staatlichen Neuverschuldung nur 
über eine Kürzung staatlicher Ausgaben, eine gewisse erhöhung von einzelnen 
Steuern und Abgaben bzw. der einführung neuer Steuern oder Kombinationen 
beider Alternativen zu erreichen sein dürfte. Allein durch wirtschaftspolitisch 
induziertes Wirtschaftswachstum, das ist der Politik und den Bürgern mehr-
heitlich klar, lässt sich die Konsolidierungsaufgabe nicht bewältigen.

Mit Blick auf die Stärkung der zukünftigen Wachstumskräfte sind aus öko-
nomischer Sicht grundsätzlich Ausgabenkürzungen möglichen Steuererhö-
hungen vorzuziehen. Sind Steuererhöhungen nicht zu vermeiden, konstatiert 
der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten: „(…), so ist eine weitere 
erhöhung des regulären umsatzsteuersatzes unter Wachstumsaspekten die 
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beste Lösung. Sie ist auch unter Verteilungsgesichtspunkten vertretbar.“ Ge-
nau dieses Szenario soll deshalb in der Modellanalyse (Gliederungspunkt 4) 
berücksichtigt werden.

2.2. Die internationale Defizit- und Schuldenentwicklung

Im Herbst 2008 war die Welt mit einem abrupten und tiefen einbruch der 
Konjunktur, ausgelöst durch die Insolvenz von Lehman Brothers, konfrontiert. 
Der erfolg des aktiven Vorgehens der Zentralbanken und regierungen mit au-
ßerordentlich expansiver Politik zeigt sich darin, dass es in weniger als einem 
Jahr nicht nur zu einer deutlichen Stabilisierung, sondern mittlerweile auch 
zu einer leichten Aufwärtsbewegung gekommen ist. Damit unterscheidet sich 
die aktuelle Krise deutlich von der „Großen Depression“ in den 1930er Jahren, 
die in eine ausgeprägte Deflation mündete.2

Freilich blieb das entschlossene Vorgehen nicht ohne Folgen: Die Stützung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch Konjunkturprogramme und die Sta-
bilisierung des Finanzsystems durch staatliche Garantien, Kapitalzuführungen 
sowie den Ankauf von problembehafteten Wertpapieren haben weltweit zu 
hohen Staatsdefiziten und einem massiven Anstieg der Schuldenstandsquoten 
geführt. Da im Jahr 2010 zudem die Staatsverschuldungskrise die europäische 
Währungsunion erfasst hat, wird sich der Prozess steigender Staatsverschul-
dung noch weiter fortsetzen. In Anbetracht der Schwierigkeiten geht der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) davon aus, dass die Schuldenstandsquoten 
in den G7-Ländern − mit Ausnahme Kanadas − noch bis zum Jahr 2014 an-
steigen werden (Schaubild 1).

2 Dieses politische Vorgehen widerspricht nicht zwingend ordnungspolitischen Grundsätzen 
(vgl. röpke, 1932). röpke erkannte die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre als Sonderfall 
an und forderte 1931 nachfragebelebende Maßnahmen („Initialzündung“). er bezeichnete 
die Situation ab 1932 als „sekundäre Depression“, bei der die allgemeine Nachfrage- und 
Produktionskontraktion nicht mehr über den Preismechanismus behoben werden konnte.
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Schaubild 1: Staatsverschuldung in den wichtigsten Ländern

Quelle: IMF

Bei der weltweit steigenden Staatsverschuldung ist es nicht überraschend, dass 
sich in der öffentlichkeit eine gewisse Sorge um die Stabilität des Geldwertes 
einzelner Währungen eingestellt hat. Zumal jüngst auch führende ökonomen, 
insbesondere in den Vereinigten Staaten, eine Anhebung der Inflationsziele bei 
den Zentralbanken gefordert haben (Blanchard et al., 2010).

In der Geschichte der ökonomie gibt es zahlreiche Beispiele, die belegen, dass 
von einer unkontrollierten öffentlichen Verschuldung, sei es als Folge der Fi-
nanzierung kriegerischer Auseinandersetzungen oder der Stabilisierung von 
Wirtschaftskrisen, signifikante inflationäre Impulse ausgehen. Hohe öffent-
liche Defizite können sich mannigfach nachteilig auf die Geldwertstabilität, 
einen wesentlichen Pfeiler der deutschen Wirtschaftsordnung in der „Sozialen 
Marktwirtschaft“, auswirken:

– Inflationärer Druck, d.h. Preisanstieg auf den Güter- und Arbeitsmärkten;

– Wenn Zentralbanken staatliche Haushaltsdefizite direkt finanzieren, wie 
zum Beispiel durch den Ankauf von Staatspapieren aus hochverschuldeten 
Ländern wie Griechenland, kann die Geldpolitik die Kontrolle über die Geld-
basis verlieren;

– Schließlich kann es zu starkem politischen Druck auf die Zentralbank kom-
men.
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2.3. Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland

Noch in den Jahren 2007 und 2008 erzielten die staatlichen Haushalte (d.h. 
Bund, Länder und Kommunen) Überschüsse in Höhe von 4,7 Mrd. euro für den 
Bund respektive 1,0 Mrd. euro für Länder und Kommunen. Neben der ab Mitte 
des Jahres 2005 einsetzenden positiven konjunkturellen entwicklung war das 
vor allem auf die erhöhung des umsatzsteuersatzes um drei Prozentpunkte 
auf 19% zum 1. Januar 2007, aber auch auf ein moderates Ausgabenwachs-
tum zurückzuführen.

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wurde diese positive entwicklung ab-
rupt gestoppt. Das gesamtstaatliche Defizit lag im Jahr 2009 bei 3,0% in re-
lation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (Statistisches Bundesamt 2011). 
Davon entfallen rund 2,0 Prozentpunkte auf den Bund, während die Länder 
in etwa 1,0 Prozentpunkte beisteuern.3 ursächlich für den deutlichen Anstieg 
der staatlichen Defizitquote sind einerseits der konjunkturbedingte rückgang 
der Steuereinnahmen und der Anstieg der Staatsausgaben aufgrund der auto-
matischen Stabilisatoren. Der auf diese Stabilisatoren zurückgehende Teil der 
Defizitquote kann mit rund 1% des Bruttoinlandsprodukts angesetzt werden 
(Sachverständigenrat, 2009). Der verbleibende Teil der Defizitquote ist auf 
diskretionäre Maßnahmen im rahmen der Konjunkturpakete I und II zurück-
zuführen.

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kann sich sinnvollerweise nur auf 
eine reduzierung des strukturellen Finanzierungsdefizits beziehen, also auf das 
um konjunkturelle effekte und einmalmaßnahmen bereinigte Finanzierungs-
defizit, sprich das Primärdefizit. Im Jahr 2009 und 2010 ist das Primärdefizit 
erneut deutlich angestiegen, nachdem im Jahr 2007 und 2008 ein strukturell 
ausgeglichener gesamtstaatlicher Haushalt erreicht wurde. Der Anstieg des 
Primärdefizits im Jahr 2009 auf - 0,5% und im Jahr 2010 auf -1,3% ist indes-
sen auf Mindereinnahmen infolge der reduktion des Beitragssatzes in der Ar-
beitslosenversicherung, des In-Kraft-Tretens der unternehmenssteuerreform, 
die nicht-nachhaltigen einnahmeausfälle infolge der Konjunkturprogramme 
und die sogenannte „rentengarantie“ zurückzuführen.

Mit der reduzierung des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits 
stellt eine Haushaltskonsolidierung vernünftigerweise auf die erreichung lang-

3 Der rest wird durch Abgrenzung zu den Sozialkassen und Überschneidungen bei den Ländern 
und Kommunen abgebildet.
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fristiger Ziele, insbesondere auf die Vermeidung einer übermäßigen Belastung 
zukünftiger Generationen ab.

2.4. Staatliche Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2009/2010

In der Summe gingen die staatlichen einnahmen im Jahr 2009 um 2,1% zurück 
und stiegen im Jahr 2010 um 0,8% an. Hauptverantwortlich für den rückgang 
im Jahr 2009 war die entwicklung der Steuereinnahmen, die um 4,3% sanken 
(Sachverständigenrat 2010). Insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern 
waren in diesem Jahr dramatische Aufkommensrückgänge zu verzeichnen. Fer-
ner waren die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuereinnahmen von erheb-
lichen einbrüchen betroffen, wobei der Aufkommensrückgang aufgrund der 
gewinnunabhängigen Komponenten bei der Gewerbesteuer mit 15,5% weniger 
deutlich ausfiel als bei den Körperschaftsteuereinnahmen, die um 53,1% zu-
rückgingen. Neben geringeren Vorauszahlungen als Folge niedrigerer Gewinne 
in diesem Jahr belasteten erstattungen aus dem vorangegangenen Jahr das 
Körperschaftsteueraufkommen. Befristete Steuerrechtsänderungen − wie zum 
Beispiel die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung − wirkten sich 
darüber hinaus aufkommensmindernd aus (Sachverständigenrat 2009).

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben des Staates im Jahr 
2009 um 4,9% und im Jahr 2010 um 2,4%. Dieser Anstieg war sowohl auf 
konjunkturelle effekte als auch auf diskretionäre Maßnahmen zurückzuführen. 
Bemerkenswert ist außerdem der Anstieg von 13,2% bei den Subventionen im 
Jahr 2009. Im Jahr 2010 liegen diese lediglich bei 0,5%. Verantwortlich für den 
sprunghaften Anstieg im Jahr 2009 war der vollständige erlass der Arbeitgeber-
Sozialversicherungsbeiträge bei einer Dauer der Kurzarbeit von mehr als sechs 
Monaten oder bei damit verbundenen Qualifizierungsmaßnahmen. Die mone-
tären Sozialleistungen wurden im Jahr 2009 um 5,3% deutlich angehoben und 
im Jahr 2010 mit 1,9% moderat erhöht. Die Leistungen für die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nahmen aufgrund des schlechten wirtschaftlichen umfeldes 
und der erhöhung des regelsatzes um 5,4% im Jahr 2009 zu. Besonders kräftige 
Ausgabenzuwächse (von 0,4 Mrd. euro im Jahr 2008 auf 3,9 Mrd. euro im Jahr 
2009) waren beim Kurzarbeitergeld zu verzeichnen. Auch die Ausgaben für das 
Arbeitslosengeld stiegen mit 20,5% im Jahr 2009 stark an.4 Schließlich nahmen 
die Investitionsausgaben im Jahr 2009 bedingt durch die Konjunkturprogramme 
des Staates um 7,1% zu. Bereits im Konjunkturpaket I wurde eine Ausweitung 
von Verkehrsinfrastrukturinvestitionen beschlossen. Diese wurden im Konjunk-

4 Alle Daten sind online verfügbar vom Statistischen Bundesamt und Sachverständigenrat 
März 2011.
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turpaket II nochmals aufgestockt, indem ein Investitions- und Tilgungsfonds 
als Sondervermögen eingerichtet wurde, der 10 Mrd. euro des Bundes und 3,3 
Mrd. euro der Länder beinhaltet (Sachverständigenrat 2009).

2.5.  Defizit- und Schuldenstand in Deutschland im Jahr 2009/2010

Die durch die Finanzkrise hervorgerufenen Belastungen in den öffentlichen 
Haushalten führten zu einer Verschlechterung wichtiger finanzpolitischer 
Kennziffern. Der Finanzierungssaldo des Staates sank im Jahr 2009 um mehr 
als 3,0 Prozentpunkte und liegt im Jahr 2010 bei minus 3,3 Prozent (Tabelle 1). 
Damit liegt im Jahr 2010 ein Verstoß gegen den europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakt vor.

Dieser Anstieg des Defizits war nicht nur konjunkturbedingt, da ebenso der 
strukturelle Finanzierungssaldo im Jahr 2009 auf minus 1,7% und im Jahr 2010 
auf nunmehr minus 3,0% zunahm. Der Anstieg des strukturellen Defizits ist 
im Wesentlichen auf die umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsentschei-
dung zur Pendlerpauschale sowie auf die Steuer- und Abgabenentlastungen 
des Konjunkturpakets II zurückzuführen sowie dem In-Kraft-Treten des Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetzes.

Tabelle 1: Finanzpolitische Kennziffern in Prozent

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Finanzierungssaldo –4,0 –3,8 –3,3 –1,6 0,2 0,1 –3,0 –3,3

Struktureller Finanzierungs-
saldo

–3,6 –3,7 –2,9 –1,9 –0,3 –5,0 –1,7 –3,0

Schuldenstandsquote 63,9 65,7 68,0 67,6 65,0 66,3 73,4 73,9

Staatsquote 48,5 47,1 46,8 45,4 43,7 43,8 47,5 46,5

Abgabenquote 40,0 39,1 39,1 39,5 39,7 39,7 40,1 38,7

Steuerquote 22,8 22,2 22,5 23,3 24,2 24,3 24,1 38,7

Quelle: Statistisches Bundesamt und SVr (2010)

Die staatliche Schuldenstandsquote nahm im Jahr 2009 auf 73,4% und im 
Jahr 2010 auf 73,9% in relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt zu (Ta-
belle 1). Der deutliche Anstieg war zum einen dem rückgang des nominalen 
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2009 geschuldet; zum anderen erhöhte der Fi-
nanzierungssaldo den Zähler der Schuldenstandsquote im Jahr 2009 und 2010 
deutlich. Allerdings ist dieser Wert eher vorsichtig bemessen, da die zu erwar-
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tenden Verluste aus Stützungsmaßnahmen gegenüber dem Finanzsektor noch 
nicht vollständig in der Schuldenstandsquote erfasst sind.

erfreulicherweise hat sich die deutsche Politik mit dem Modell der Schulden-
bremse und den Föderalismusreformen I und II für eine strikte Konsolidierung 
verpflichtet. Diese selbstauferlegte einschränkung des nationalen Finanzspiel-
raums ist auch mit Blick auf die Verantwortung Deutschlands in der europä-
ischen Währungsunion von erheblicher Bedeutung. Im europäischen Wäh-
rungsverbund kommt Deutschland eine zentrale Vorbildfunktion in Sachen 
solider öffentlicher Finanzen zu. Deshalb ist das verfassungsmäßig verankerte 
Ziel, über die Legislaturperiode hinaus einen ausgeglichenen Bundeshaushalt 
anzustreben, ein Meilenstein deutscher Politik. es ist ebenso ein Signal an alle 
Mitgliedsländer in der europäischen Währungsunion, die nationalen Staats-
schulden strikt zu bekämpfen und zeitnah zu reduzieren. Nur so kann ein sta-
biler euro gesichert werden. Der aktuelle Fall Griechenland und Irland deutet 
an, dass erhebliche Spannungen im Währungsgebiet existieren, die infolge 
der Finanz- und Wirtschaftskrise noch verschärft wurden. Insbesondere die 
„PIGS“-Staaten (Portugal, Italien, Griechenland, Spanien) stellen die Stabilität 
der Währungsunion und des euro auf eine harte Probe.

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat ihre finanzpolitische Glaubwürdigkeit 
eng an die erreichung eines ausgeglichenen Bundeshaushalts im Jahr 2011 ge-
knüpft und entsprechende erwartungen in der öffentlichkeit verankert. Von 
dieser Ankündigung geht eine doppelte Bindungswirkung aus. einerseits ge-
genüber neuen oder überzogenen Ausgabenwünschen der ressorts (z.B. Bun-
deswehrreform). Andererseits dürfte eine erfolgreiche Konsolidierung des Haus-
halts die Glaubwürdigkeit der Politik erhöhen, da damit die erwartungshaltung 
der öffentlichkeit erfüllt würde. Zudem dürfte damit die Wiederwahlchance 
verbessert werden. Die positiven effekte dieser Bindewirkung und die daraus 
resultierende politische Chance, sollte die Koalition nicht leichtfertig verspie-
len (Sachverständigenrat 2009).

Zu erwähnen ist beispielsweise, dass die meisten Stabilisierungsmaßnahmen, 
unter anderem die des Finanzmarktstabilisierungsfonds, über eine zusätzliche 
Kreditaufnahme finanziert wurden. Diese Finanzierungsart könnte man als 
einen haushälterischen Trick oder kreative Buchführung bezeichnen, da diese 
Kreditaufnahme nicht dem Bundeshaushalt, sondern dem als Sondervermö-
gen eingerichteten Fonds zugerechnet wird. Die nach Abwicklung des Fonds 
potenziell verbleibenden Defizite werden dann zwischen Bund und Ländern im 
Verhältnis 65 zu 35 aufgeteilt und erhöhen erst dann die jeweiligen Schulden-
stände (vgl. regelungen der Föderalismusreform I und II).
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Auch ist das strukturelle Finanzierungsdefizit des Staates nicht von dem Maß-
nahmenkatalog des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes – im Volksmund Kon-
junkturpakte – unmittelbar betroffen. Zwar erhöhen die erwarteten Zahlungs-
ausfälle von maximal 20 Mrd. euro für die Garantieermächtigungen von 400 
Mrd. euro den unbereinigten, nicht aber den strukturellen Finanzierungssaldo, 
da diese Ausgaben als einmalmaßnahmen zählen. Das im Finanzmarktstabi-
lisierungsgesetz enthaltene rettungspaket liefert deshalb keine unmittelbare 
rechtfertigung für den Finanzminister, das Ziel einer Haushaltskonsolidierung 
vorschnell und unbedacht aufzugeben. Festzuhalten ist: Trotz der Wirtschafts-
krise kann und muss am Ziel einer rückführung des strukturellen Finanzie-
rungsdefizits in den nächsten Jahren festgehalten werden.

2.6.  Finanzierungsdefizite im weiteren Verlauf der Legislaturperiode

Gleichwohl kann es trotz allem sinnvoll sein, bei der Verfolgung des Konsoli-
dierungsziels flexibel vorzugehen. Bezogen auf den Bundeshaushalt wäre es 
ökonomisch ebenso unrichtig, zwanghaft am Ziel eines Haushaltsausgleichs 
bereits im Jahr 2011 oder 2012 festzuhalten, sofern beispielsweise die poli-
tischen unruhen im Norden von Afrika einen ölpreisschock zur Folge haben 
und damit ein erneuter Abschwung der wirtschaftlichen entwicklung ausge-
löst würde. In solchen Fällen sind das Wirken der automatischen Stabilisatoren 
und die damit einhergehenden Finanzierungsdefizite ökonomisch und politisch 
akzeptabel. Derartige Defizite würden definitionsgemäß die Höhe des struk-
turellen Defizits – und damit die aus ökonomischer Sicht relevante Maßgröße 
für die Haushaltskonsolidierung – unbeeinflusst lassen. Derzeit offenbaren die 
aktuellsten Schätzungen allerdings eine leichte Haushaltsentspannung.

Über die gesamte Legislaturperiode erscheinen die staatlichen Finanzierungs-
defizite jedoch enorm. Allein für das Jahr 2010 prognostiziert der Sachverstän-
digenrat ein gesamtstaatliches Defizit in Höhe von 124,9 Mrd. euro. Nach der 
im Juli 2009 vom Finanzplanungsrat behandelten mittelfristigen Finanzplanung 
weisen die öffentlichen Haushalte im Zeitraum von 2011 bis 2013 ein Defizit 
von insgesamt mehr als 300 Mrd. euro aus. Angesichts der unsicherheiten über 
die zukünftige Konjunkturentwicklung handelt es sich dabei selbstverständlich 
um eine Schätzgröße. Diese enormen Beträge umreißen aber nicht den eigent-
lichen Konsolidierungsbedarf. entscheidend sind, wie bereits angedeutet, die 
strukturellen Primärdefizite, welche den staatlichen Schuldenstand nachhal-
tig erhöhen und die daraus resultierende Zinsbelastung dauerhaft vergrößern. 
Dagegen gleichen sich konjunkturbedingte Defizite und Überschüsse über den 
Wirtschaftszyklus hinweg mehr oder weniger aus und lassen den Schulden-
stand mittelfristig unverändert.
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2.7.  Strukturelle Konsolidierung im Lichte der Schuldenbremse

Die strukturellen staatlichen Defizite stellen den Ausgangspunkt und gleich-
zeitig die Obergrenze für die ermittlung des Konsolidierungsbedarfs dar. Wie 
bereits erwähnt, hat sich die Bundesregierung auf Vorschlag der Föderalis-
muskommission II für eine Begrenzung der langfristigen, strukturellen Neu-
verschuldung entschieden. Mittlerweile wurde diese regelung vom Deutschen 
Bundestag und Bundesrat verabschiedet.

Die Neufassung von Artikel 109 Abs. 3 Grundgesetz bestimmt, dass die Haus-
halte von Bund und Ländern „grundsätzlich ohne einnahmen aus Krediten“ 
auszugleichen sind. Nach Artikel 115 Abs. 2 Grundgesetz bedeutet dieser 
„grundsätzliche“ Haushaltsausgleich für den Bund, dass die strukturelle Neu-
verschuldung ab dem Jahr 2016 einen Wert von 0,35% in relation zum nomi-
nalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten darf. Bis zum Jahr 2016 wurde 
zu diesen Zielen eine Übergangsphase definiert, in der von dieser Obergrenze 
abgewichen werden kann. Die Schuldenbremse entfaltet erstmals im Jahr 2011 
ihre verfassungsrechtliche Wirkung. In Artikel 2 des „Begleitgesetzes zur zweiten 
Föderalismusreform“ ist in § 9 für den Bund im Zeitraum von 2011 bis 2016 ein 
Defizitabbaupfad vorgegeben, dass das strukturelle Defizit ab dem Haushaltsjahr 
2011 „in gleichmäßigen Schritten“ zurückgeführt werden muss, sodass im Jahr 
2016 die Obergrenze von 0,35% erreicht wird. Während von diesem „schritt-
mäßigen“ Defizitabbaupfad durch einfache gesetzliche regelungen abgewichen 
werden kann, ist eine Änderung der Obergrenzen für die strukturellen Defizite 
nur über eine erneute „politische“ Änderung des Grundgesetzes möglich. Für 
die Bundesländer gelten noch strengere Verschuldungsregeln, indem ab dem 
Jahr 2020 eine strukturelle Neuverschuldung völlig ausgeschlossen ist. 

In vorbildlicher Weise haben damit die Deutsche Bundesregierung und Bundes-
länder ihre Verantwortung in Bezug auf solide und nachhaltige Finanzen auf 
der nationalen ebene umgesetzt. Dabei ist die Begrenzung der strukturellen 
Neuverschuldung im rahmen der neuen verfassungsrechtlichen Verschuldungs-
regeln sogar etwas strenger als die Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. Danach liegen tragfähige öffentliche Finanzen dann vor, 
wenn die strukturellen Defizite in gesamtstaatlicher Betrachtung mittelfristig 
0,35% in relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten 
(VO 1466/97, 1467/97 sowie 1055/05, 1056/05).

Da durch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbegrenzung für das Jahr 
2016 eine maximale strukturelle Defizitquote von 0,35% vorgegeben ist, blei-
ben für den strukturellen Primärsaldo des Bundes nur noch 10 Mrd. euro übrig.  
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Verglichen mit dem Status quo bedeutet dies im Jahr 2016 einen unabweisbaren 
Konsolidierungsbedarf im Bundeshaushalt von 37 Mrd. euro. Mit einer allei-
nigen Kürzung der bis ins Jahr 2016 fortgeschriebenen Ausgaben des Bundes 
um mehr als 10% wäre das eine nicht zu bewältigende und völlig unrealistische 
Konsolidierungsaufgabe. Deshalb ist es richtig, dass die rückführung der Neu-
verschuldung über die Zeit gestreckt wird und die strukturelle Defizitquote des 
Bundes im Zeitraum zwischen 2011 und 2016 in gleichen Schritten abgebaut 
werden soll. Die zulässigen strukturellen Defizitquoten reduzieren sich dann 
jährlich um 0,21 Prozentpunkte. Aus der Differenz zu den sich ohne Berück-
sichtigung der Schuldenbremse ergebenden strukturellen Defiziten ergibt sich 
nach umrechnung der jährliche Konsolidierungsbedarf. Im Jahr 2011 müsste 
dann ein dauerhafter Konsolidierungsbetrag von rund 6 Mrd. euro erzielt wer-
den, der aus heutiger Sicht jedes Jahr bis zum Jahr 2016 durchschnittlich um 
weitere 6 Mrd. euro aufzustocken ist.

Auch wenn naturgemäß große unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche 
entwicklung besteht und die den Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen 
bis zu einem gewissen Grad willkürlich sind, ist doch eines sicher: Die öffent-
lichen Haushalte stehen bis Mitte des nächsten Jahrzehnts unter erheblichem 
Konsolidierungsdruck (Sachverständigenrat 2010).

3.  Wirtschaftspolitische Debatte und 
Handlungsnotwendigkeit

Die im Koalitionsvertrag angelegte Steuerreform wird im Lichte der beschrie-
benen Konsolidierungserfordernisse kontrovers – mitunter ablehnend (vgl. 
das Frühjahrsgutachten 2010 der führenden Forschungsinstitute) – diskutiert. 
Deshalb wird zunächst die politische Debatte untersucht und sodann die wirt-
schaftspolitische Handlungsnotwendigkeit durchleuchtet. es wird analysiert, 
ob die gesamtwirtschaftliche Steuerquote und/oder Abgabenquote reduziert 
werden sollte, d.h. ob es kurzfristig wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf in 
diesem Bereich gibt.

3.1  Die politische Debatte um Steuersenkungen

Seit jeher wird eine reform der einkommenssteuer unter den politischen Par-
teien kontrovers diskutiert (Der Spiegel, 1985). exemplarisch soll an das Duell 
der Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier im Herbst 
2009 erinnert werden. Damals konterte Steinmeier mögliche schwarz-gelbe 
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Steuerreformvorschläge mit dem Hinweis, zu ihrer Gegenfinanzierung sei ein 
Wirtschaftswachstum von gut 9% nötig.

Diese offensichtlich grobe Berechnung kann nicht das ergebnis einer  
seriösen – natürlich auch mit allen Problemen behafteten – wissenschaftlichen 
Modellprognose gewesen sein. Dies verdeutlicht aber den wiederkehrenden 
holzschnittartig-politischen Ansatz bei Steuerreformdebatten, der mithin 
fragwürdig ist. So bleiben die Annahmen bei der Berechnung dieser Wachs-
tumsrate von 9% im unklaren.5 unabhängig von diesem Fall wird deutlich, 
dass zielführende Steuerreformdebatten stets an zwei (undifferenzierten) Be-
gründungen scheitern:

(1)  Sie werden statisch geführt und somit ist Beurteilung der ökonomischen 
rückkopplungs- und Multiplikatoreffekte eher vernachlässigt (Coenen et al. 
2010; Arnold et al. 2011). Diese effekte werden aber weder theoretisch noch 
empirisch bestritten und sollten deshalb nicht unterschlagen werden. Jede 
Steuerreform ist mit erheblichen Struktur- und Verhaltensveränderungen 
verbunden. Solche Veränderungen können in statischen Berechnungs- 
modellen mitunter nicht abgebildet werden (Miskin 2011). Damit bleiben 
zentrale Funktionsmechanismen und erkenntnisse der modernen Makro-
ökonomik unberücksichtigt und im Lichte dieses Mangels wird das prinzi-
piell richtige Argument der Gegenfinanzierung zu einem unüberwindbaren 
Hindernis.

(2)  Auch der Zeitraum der Gegenfinanzierung wird in der regel unterschätzt.6 
Denn kreditfinanzierte Steuersenkungen werden (ebenso wie Ausgabenerhö-
hungen) über mehrere Jahre getilgt. Diese Logik gilt sowohl bei Privathaus-
halten als auch bei der öffentlichen Hand. Ansonsten wäre ein Kredit zur 

5 es ist davon auszugehen, dass die Berechnung auf Basis eines einfachen Dreisatzes, unter 
eher unrealistischen Annahmen zustande gekommen ist. Dabei wurden der Zeitraum der 
Gegenfinanzierung genauso wie ökonomische rückkopplungseffekte und Multiplikator-
effekte vernachlässigt. unterstellt man Steuerausfälle in einer Größenordnung von 50 Mrd. 
euro und nimmt als Basis die durchschnittliche Steuerquote in Deutschland von 25 Prozent 
am Bruttoinlandsprodukt, kann die Berechnung mittels eines einfachen Überschlags re-
konstruiert werden: um die 50 Mrd. euro über Steuern einzunehmen, ist bei unterstellter 
Steuerquote von 25 Prozent ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 200 
Mrd. euro notwendig. Denn: 25 Prozent von 200 Mrd. BIP ergibt genau 50 Mrd. euro. Nimmt 
man abschließend das aktuelle Bruttoinlandsprodukt in Höhe von gut 2400 Mrd. euro ins 
Blickfeld, ergibt sich bei großzügiger rundung ein notwendiges Wirtschaftswachstum von 8 
bis 9 Prozent, um die erwähnten 200 Mrd. euro Bruttoinlandsprodukt als Gegenfinanzierung 
der Steuerausfälle zu generieren.

6 So wurde vermutlich bei der „Berechnung“ von 9 Prozent Wachstum die unrealistische 
Annahme einer Gegenfinanzierung innerhalb eines Haushaltsjahres getroffen. 
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Überbrückung einer temporären Lücke sinnlos. Insofern zeigt dieses Beispiel 
eindrucksvoll die Herangehensweise an ökonomische Fragestellungen in der 
politischen Debatte. Sorgfalt und ehrlichkeit bei der Information der Bürger 
werden nicht selten zugunsten politischer rhetorik zurückgestellt.

3.2  Orientierungslinien für eine wirtschaftspolitische Debatte um 
Steuersenkungen und Haushaltskonsolidierung?

Moderne Wirtschaftspolitik sollte nicht nur ordnungspolitisch vernünftig und 
konsistent sein, sondern vor allem dem Nachhaltigkeitsgedanken folgen. Auch 
die Bundesregierung betont das und hat sich mit Blick auf die Schuldenbrem-
se eine einzigartige Selbstbindung auferlegt, die in die richtung nachhaltiger 
Haushaltspolitik zeigt. Allerdings ist eine nachhaltige Konsolidierung nur ein 
Teilschritt nachhaltiger Politik. Nachhaltige Wirtschaftspolitik ist vielschich-
tiger als derzeit politisch angedacht.

Nachhaltige Wirtschaftspolitik im 21. Jahrhundert ist nicht eindimensional, 
sondern besteht aus mindestens vier Dimensionen: ökonomische, ökologische, 
soziale und generationenübergreifende Nachhaltigkeit. Insoweit ist die Haus-
haltskonsolidierung vor allem in punkto ökonomischer Nachhaltigkeit und aus 
generationenübergreifenden Überlegungen wichtig und richtig. Jedoch sollte 
ein Maßnahmenpaket zur umsetzung solider Haushalte zugleich die anderen 
Dimensionen berücksichtigen, sofern die Politik wirklich beabsichtigt, eine 
nachhaltige und solide Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Zu einer „guten“ Haus-
haltskonsolidierung gehören deshalb genauso die nachhaltige Gestaltung der 
institutionellen Systeme, z.B. Steuersystem mit Blick auf ökonomische effizienz 
und soziale Distribution der einkommen, sowie die gezielten Investitionen in 
die Zukunft. Beides war seit Anbeginn ein Kernprinzip von Ludwig erhard und 
der Sozialen Marktwirtschaft.

Daraus folgt, dass grundsätzlich zwischen dem Ziel der Haushaltskonsolidie-
rung und Steuer- oder Abgabensenkungen kein Widerspruch bestehen muss. 
Im Vordergrund von Steuervereinfachung und Steuersenkung stehen mittel- 
bis langfristige Wachstumsimpulse für die Volkswirtschaft, währenddessen der 
ausschließliche Fokus auf die derzeitige Haushaltskonsolidierung eine kurzfri-
stige Anforderung aus der nationalen Schuldenbremse und dem europäischen 
Stabilitäts- und Wachstumspakt ist. Indes bedeutet wirtschaftspolitische 
Nachhaltigkeit schon heute zielgerichtete Wachstumsinvestitionen, obgleich 
Priorität eins derzeit die Konsolidierung darstellt.
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Längerfristige Betrachtung
Bei periodenübergreifender Betrachtung – technisch gesprochen: unter Be-
rücksichtigung der intertemporalen staatlichen Budgetrestriktion – müssen die 
Barwerte von staatlichen einnahmen und Ausgaben übereinstimmen. Finan-
zierungssalden sind dann die Verbindungsglieder zwischen den periodischen 
und den periodenübergreifenden Budgetbeschränkungen. eine über einnahme- 
und/oder ausgabenseitige Maßnahmen erreichte Haushaltskonsolidierung in 
der Gegenwart ermöglicht dann auch simultan geringere Steuern.

Effizienzvorteile
Zudem kann es sinnvoll sein, innerhalb des Steuersystems eine längerfris- 
tige Neuausrichtung mit beträchtlichen effizienzvorteilen vorzunehmen. Nicht 
umsonst liegt das deutsche Steuersystem mit Blick auf die Struktur- und  
regelungssystematik im internationalen Vergleich am ende einer rangliste von 
über 170 Ländern. Auch hierin läge bereits ein wichtiger Beitrag zur Stärkung 
des Wachstumspotenzials der Bundesrepublik Deutschland.

Umfinanzierung
unter wachstumspolitischen Gesichtspunkten erweist sich zudem eine um-
schichtung von den direkten zu den indirekten Steuern als vorteilhaft. Auch 
dieser effekt wird in den unten dargestellten Modellberechnungen aufgezeigt. 
Betrachtet man die gesamte Abgabenquote, fällt auf, dass in Deutschland der 
Anteil der Sozialabgaben an den gesamtwirtschaftlichen Abgaben höher ist 
als in anderen Ländern (Schaubild 2). Insofern könnte eine dauerhafte redu-
zierung der Sozialabgaben in Betracht gezogen werden. Sollen die Leistungen 
der sozialen Sicherungssysteme beibehalten werden – und davon ist gesamt-
gesellschaftlich auszugehen –, kann es nur um eine umfinanzierung gehen, 
indem sogenannte versicherungsfremde Leistungen nicht mehr über Beiträge, 
sondern aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden. Man sollte 
sich davon aber nicht zu viel versprechen (Sachverständigenrat 2008).
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Schaubild 2: Abgabenquoten im internationalen Vergleich für das Jahr 2007

Quelle: OeCD

Kalte Progression
Im Zusammenhang mit der öffentlichen Steuersenkungsdebatte erweist sich der 
Begriff der „kalten Progression“ als populär. einige Beobachter weisen in diesem 
Zusammenhang sogar darauf hin, das Phänomen sei durch eine regelgebunde-
ne Inflationsindexierung zu mildern bzw. zu beseitigen. Zwar ist richtig, dass 
sich die Steuerpflichtigen bei unverändertem Tarifverlauf real verschlechtern 
können, wenn ihr zu versteuerndes einkommen in Höhe der Inflationsrate zu-
nimmt. Insgesamt scheint dieses Phänomen aber überschätzt, da mit Hilfe der 
Steuerpolitik in der Vergangenheit unregelmäßige diskretionäre Tarifanpassun-
gen vorgenommen wurden. Allerdings bewirkt diese teilweise erratische und 
diskretionäre Anpassung mitunter eine Förderung des Komplexitätsgrads und 
damit eine deutliche Herabsetzung der Planungssicherheit für die unterneh-
men. Die einkommensteuerquote, das heißt das einkommensteueraufkommen in 
relation zum Bruttoinlandsprodukt, ist in den letzten Jahren aufgrund der von 
der rot-grünen Bundesregierung in den beiden vergangenen Legislaturperioden 
vorgenommenen einkommensteuerreformen nicht unerheblich gesunken.
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Schaubild 3: einkommensteuerquote von 1995 bis 2007

Quelle: Statistisches Bundesamt

So wurde der Spitzensteuersatz zwischen den Jahren 1998 und 2005 um 
11 Prozentpunkte und der eingangssteuersatz um 10,9 Prozentpunkte ge-
senkt. Gleichzeitig wurde der Grundfreibetrag von 6.322 euro auf 7.664 euro 
angehoben (Schaubild 3). erst die Große Koalition hat den Spitzensatz der 
einkommensteuer dann wieder auf 45% erhöht. Zu bedenken ist auch, dass 
gegenwärtig rund die Hälfte aller Haushalte überhaupt keine einkommensteu-
ern zahlen und von einer Steuerreform überhaupt nicht betroffen wären. Zu 
fragen ist ferner, ob eine Inflationsindexierung auf den einkommensteuertarif 
beschränkt werden kann. eine generelle Preisindexierung wäre aus stabilitäts-, 
wettbewerbs- und geldpolitischer Sicht bedenklich, weil sie einer Verfestigung 
hoher Inflationsraten Vorschub leisten würde. Davon ist gerade mit Blick auf 
die Vorbildwirkung der Bundesrepublik Deutschland in Sachen Preisniveau-
stabilität in der europäischen Währungsunion dringend abzuraten.

Konstanz und Nachhaltigkeit der Steuer- und Finanzpolitik
Grundsätzlich abzuraten ist von einer Verknüpfung steuerlicher reformmaß-
nahmen mit jeweils aktuellen und vorübergehenden entwicklungen. So lassen 
sich mit konjunkturell bedingten Steuermehreinnahmen keine dauerhaften 
Steuersenkungen finanzieren, zumal das Steuerrecht so immer erratischer 
und komplizierter würde. Nur ein verlässliches und stabiles Steuersystem kann 
Investoren und Konsumenten die erforderliche Planungssicherheit gewähr-
leisten. Dazu muss das Steuerrecht aber an langfristigen Grundsätzen – wie 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip oder dem objektiven Netto-Prinzip – und klar 
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formulierten und dauerhaften Zielen ausgerichtet sein. Insoweit kann eine 
Steuerstrukturreform weiterhin sinnvoll sein, wenngleich von großen ent-
lastungsvolumina Abstand zu nehmen ist. Allenfalls entlastungen durch effi-
zienzvorteile können glaubwürdig und realistisch vonseiten der Politik derzeit 
kommuniziert werden.

Steuerpolitik nach der Krise
Angesichts der konjunkturellen erholung in Deutschland und der Welt stellt 
sich die Frage nach der Notwendigkeit von Haushaltskonsolidierung und der 
Stärkung der Wachstumskräfte erneut. Jetzt gilt es nicht mehr vordringlich die 
systemische Krise des Finanzsystems zu stabilisieren, ihre Notwendigkeit war 
und ist unbestritten. Aktuell geht es darum, langfristige und nachhaltige Wachs-
tumskräfte zu stimulieren, die über die vorhandenen Wirkungen der sogenann-
ten automatischen Stabilisatoren hinausreichen. Da die Talsohle der rezession 
aller Voraussicht bereits durchschritten ist, rückt bei diesen reformmaßnahmen 
die temporäre Glättung der Krise aus und die langfristige Vision einer Steuer-
reform im Sinne von „einfacher, effizienter, gerechter“ in den Blick.

4.  Finanzpolitische Modellsimulation zur mittelfristigen 
fiskalischen Wirkung einer Steuersenkung

Im Folgenden sollen modelltheoretisch die Zusammenhänge einer einkom-
mensteuerreform simuliert werden, die wirtschaftspolitisch gerade ausgeführt 
wurde.

4.1.  Beschreibung der simulierten Einkommensteuerreform

Im Bereich des einkommensteuertarifs besteht unter Wachstumsgesichtspunk-
ten vor allem bei den folgenden Sachverhalten Handlungsbedarf: Vom steilen 
Anstieg der Grenzsteuersätze im unteren einkommensbereich gehen leistungs- 
und anreizfeindliche Wirkungen auf das Arbeitsangebot der privaten Haushalte 
und die Investitionstätigkeit ertragsschwacher unternehmen aus. Für ertrags-
starke unternehmen und gut verdienende Alleinstehende greift der – abgesehen 
von der sog. „reichensteuer“ – Spitzensteuersatz von 42% bereits bei einem 
zu versteuernden einkommen von 52.152 euro. Bei diesem zu versteuernden 
einkommen wurde der Grenzsteuersatz zwischen den Jahren 1998 und 2005 
lediglich um 5,5 Prozentpunkte gesenkt und ist seitdem unverändert geblieben. 
Im gleichen Zeitraum wurden die Grenzsteuersätze für deutlich höhere ein-
kommen um das Doppelte reduziert – und fast um das Doppelte für einkom-
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mensbezieher knapp oberhalb der jeweiligen Grundfreibeträge. Berücksichtigt 
man, dass nicht zuletzt wegen der „kalten Progression“ in den letzten Jahren 
immer mehr Haushalte und unternehmen in die erste obere Proportionalstufe 
mit dem aktuellen Grenzsteuersatz von 42% hineingewachsen sind, besteht 
an dieser speziellen Stelle des Tarifs größerer Handlungsbedarf als beim ein-
gangssteuersatz oder einer weiteren generellen Senkung des Spitzensteuer-
satzes (vgl. Sachverständigenrat 2008).

Im Hinblick auf die Beschäftigungs- und Wachstumseffekte bietet es sich 
deshalb an, den Verlauf des Grenzsatztarifes durch Beseitigung des „Mittel-
standsbauchs“ zu glätten und den Beginn der ersten oberen Proportionalzone 
hinauszuschieben. Denkbar wäre das Modell des Sachverständigenrates (2008), 
welches in der ersten Stufe nur den „Mittelstandsbauch“ beseitigt – allein  
diese Maßnahme ist nach Angaben des Bundesministeriums der Finanzen mit 
Mindereinnahmen von 26 Mrd. euro verbunden – und dann in einer späteren 
reformstufe den Beginn der oberen Proportionalzone hinausschieben würde. 
eine Verschiebung des Beginns dieser Tarifzone von 52.152 euro auf 65.000 
euro führt zu weiteren Steuerausfällen von rund 10-15 Mrd. euro. Zusätzliche 
Steuerausfälle in dieser Größenordnung dürften mit Blick auf die Konsolidie-
rungsherausforderungen kaum verkraftbar sein. Gleichwohl stellt eine solche 
Tarifreform eine wachstumspolitisch gut begründete Maßnahme dar, die inte-
graler Bestandteil einer längerfristigen reformagenda sein sollte.

4.2.  Modellsimulation der Einkommensteuerreform

Diese theoretischen Überlegungen werden durch Simulationsrechnungen im 
rahmen eines stochastischen Gleichgewichtsmodells mit explizierter Model-
lierung von Steuern unterlegt (vgl. dazu auch theoretische erläuterungen im 
Anhang A).

Dabei werden exemplarisch zwei Szenarien durchgespielt, die sich an den 
aktuellen reformideen orientieren und ihre Folgen auf die vier makroökono-
mischen Kenngrößen Konsumbereitschaft, Wachstum, öffentlicher Haushalt 
und Nutzenniveau/Wohlfahrt der Bürger darstellen.

Zunächst wird die Wirkung einer Senkung der einkommensteuerquote um 
3 Prozentpunkte dargestellt. Diese Größenordnung entspricht in etwa dem 
entlastungsvolumen von 26 Mrd. euro (Bundesfinanzministerium 2009).
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Im ersten Szenario in Schaubild 4 wird keine Gegenfinanzierung unterstellt 
(blau, Tcconstant, d.h., indirekte Steuern sind konstant und damit gibt es keine 
Gegenfinanzierung aus Steuern).

Im zweiten Szenario, dargestellt durch die rote Kurve, wird eine haushaltsneu-
trale Gegenfinanzierung mittels Anhebung der indirekten Steuern unterstellt 
(Tc adjust).

In Schaubild 4 wird der positive effekt einer Steuersenkung auf die Konsum-
bereitschaft der Haushalte deutlich. Interessanterweise resultiert, unabhän-
gig vom Szenario, immer ein positiver effekt auf den Konsum, wenngleich die 
Größenordnung deutlich unterschiedlich ist. Für die wirtschaftspolitische Dis-
kussion ist wichtig zu erkennen, dass auch bei sofortiger Gegenfinanzierung 
im zweiten Szenario (rote Kurve) eine umfinanzierung über indirekte Steuern 
positive effekte auf den privaten Konsum und die Wohlfahrt haben dürfte.

Schaubild 4: reaktion des Konsums in Folge einer Lohnsteuersenkung

Quelle: eigene Berechnungen

Der Wachstumsimpuls ist in beiden Szenarien positiv und beträgt in dieser 
Modellsimulation jeweils rund 1,5 Prozentpunkte (Schaubild 5). Das Volks-
einkommen würde mittelfristig um 1,5 Prozentpunkte höher sein als ohne die 
Steuerentlastung.
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Schaubild 5: Anpassung des Outputs auf eine Absenkung der Lohnsteuer

Quelle: eigene Berechnungen

Der Grund ist darin zu sehen, dass eine Absenkung der einkommensteuer die 
Investitionen stimuliert und damit die Kapitalbildung anregt. Damit lösen die 
Inputfaktoren in der Produktionsfunktion einen positiven Wachstumseffekt 
aus. Die Gegenfinanzierung über Konsumsteuern tangiert die private und un-
ternehmerische Kapitalbildung nicht direkt. Deshalb wird der positive Output-
effekt nicht konterkariert.

Das Schaubild 6 zeigt die Wirkung einer Steuerreform auf die entwicklung der 
öffentlichen Haushalte unter den verschiedenen Szenarien. unter Szenario 1, 
d.h. ohne Gegenfinanzierung, werden die öffentlichen Haushalte sehr beacht-
lich belastet, wenngleich langfristig die negativen Belastungseffekte leicht 
rückläufig sind (Schaubild 6). 
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Schaubild 6: Anpassung der öffentlichen Finanzen auf die Absenkung der 
Lohnsteuer

Quelle: eigene Berechnungen

Bei einer Gegenfinanzierung (Szenario 2) bleibt das Budget langfristig neu-
tral und ist deshalb nach der Steuerreform auf demselben Niveau. Die Gegen-
finanzierung könnte beispielsweise durch reformen innerhalb einer Steuerart 
gewährleistet werden, indem Steuersatzsenkungen mit einer Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage einhergehen. Die Senkung des einkommensteuersatzes 
könnte auch durch Steuersatzerhöhungen bei einer anderen Steuer (bspw. 
umsatzsteuer) ausgeglichen werden. Alternativ könnte die Gegenfinanzierung 
durch die Kürzung von Ausgaben erzielt werden. Diese Maßnahme stellt aus 
ökonomischer Perspektive die beste, d.h. effiziente Art der Gegenfinanzierung 
dar. Kurzum: Ausgabenkürzungen müssen prinzipiell als bevorzugte Maßnahme 
bei der Haushaltskonsolidierung und bei der Gegenfinanzierung von Steuer-
ausfällen betrachtet werden.

Im Schaubild 7 wird noch der effekt auf die Wohlfahrt der Bürger simuliert.
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Schaubild 7: Anpassung des individuellen Nutzenniveaus nach einer Absen-
kung der Lohnsteuer

Quelle: eigene Berechnungen

Beide Szenarien ergeben einen positiven effekt für die Wohlfahrt der Bürger 
in der Volkswirtschaft. Das heißt, trotz Gegenfinanzierung der Steuerreform 
könnte ein positiver Wohlfahrtseffekt7 erwartet werden, sofern die Gegen- 
finanzierung, wie im simulierten Szenario, ausschließlich über indirekte Steuern 
erfolgt und die Steuerreform gezielt Leistungsanreize entfaltet.

4.3.  Folgerungen aus der Modellsimulation (Take-Home-Messages)

Die wirtschaftspolitische Implikation dieser Modellsimulation könnte man fol-
gendermaßen zusammenfassen:

1.  eine Steuersenkung hat insgesamt positive Wachstumseffekte, wobei kurz-
fristig mit zunehmenden Haushaltsdefiziten zu rechnen ist. Nur bei einer 
sehr günstigen entwicklung, unter sehr unrealistischen Annahmen könnte die 
Gegenfinanzierung allein mittels zusätzlicher Wachstumseffekte teilweise 
gelingen. Diese Strategie ist risikoreich und gleicht eher einem Vabanque-
Spiel als einer vernünftigen politischen Strategie.

7 Die Werte sind hier negativ. Allerdings bedeutet ein Anstieg oberhalb des Ausgangsniveaus, 
dass der negative effekt der Steuerlast abnimmt. es könnte zu einer reduzierung und damit 
zu einer Zunahme der Wohlfahrt von bis zu 5% kommen.
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2.  Wird eine mittelbare Gegenfinanzierung in die reform eingebaut, ist der 
negative effekt auf den öffentlichen Haushalt ausgeglichen und trotz-
dem werden mittelfristig positive Wachstumseffekte entfaltet, sofern die 
Gegenfinanzierung über indirekte Steuern oder (was zu empfehlen wäre) 
Ausgabenkürzung erfolgt. 

3.  Aus ökonomischer Sicht könnte man sich gut vorstellen, dass die Politik 
eine zweistufige Steuerreformstrategie einschlägt und zunächst mit der 
Abflachung des Mittelstandsbauch beginnt und dann in einer späteren 
reformstufe den Beginn der oberen Proportionalzone hinausschiebt.

Diese reform würde einerseits der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen 
Lage gerecht, andererseits die Zuversicht der Bürger positiv stimulieren. Gleich-
zeitig würde dadurch wirtschaftspolitische Glaubwürdigkeit mit Blick auf das 
Ziel der Haushaltskonsolidierung gewonnen. Die umsetzung einer zweistufigen 
reform ist nicht nur ökonomisch, sondern auch aus kommunikativer Sicht ein 
großer Vorteil. Sie enthält die Botschaft: Die Versprechen werden gehalten, 
Bürger und unternehmer werden entlastet. Zeitgleich könnte das Ziel eines 
ausgeglichenen Haushalts vermittelt werden, da eine verbindliche Gegenfi-
nanzierung verabschiedet wird, eine ebenso wichtige wirtschaftspolitische  
Botschaft!

Ansonsten gilt: eine Steuerreform verbunden mit unglaubwürdiger Gegen-
finanzierung wird bei rational handelnden Haushalten und unternehmern in 
der aktuellen Situation keinen positiven Wachstumseffekt auslösen und sollte 
besser unterlassen werden.

5.  Wirtschaftspolitische Überlegungen zur 
Gegenfinanzierung der Steuerreform

unabhängig von allen Diskussionen um Steuersenkungen stellt die Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte die bedeutsamste Aufgabe und Verpflichtung 
der Finanzpolitik in der aktuellen Legislaturperiode und darüber hinaus dar.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDu/CSu und FDP stellt dazu fest, dass „mit der 
Überwindung der Krise (…) ein strikter Konsolidierungskurs einsetzen“ muss. 
Abgesehen von allgemeinen Aussagen fehlen allerdings Hinweise darauf, wie 
die Bundesregierung das Ziel der Haushaltskonsolidierung erreichen möchte, 
zumal dieses Ziel unter die Nebenbedingung gestellt wird, zugleich gestärkt 
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aus der Krise hervorzukommen. Beides ist, wie auch die Modellberechnungen 
zeigen, nicht einfach zu erreichen. Letztlich wird es sich kaum vermeiden las-
sen, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, die Steuern oder Abgaben an anderer 
Stelle zu erhöhen oder beide Wege zu kombinieren.

5.1.  Konsolidierung durch höheres Wachstum

Der Konsolidierungsbedarf verringert sich zunächst, wenn die Zuwachsrate des 
Bruttoinlandsprodukts aufgrund des Wachstumsstimulus einer reform in den 
kommenden Jahren höher ausfallen sollte, als in der Finanzplanung unterstellt. 
ein höheres Wachstum allein kann die Konsolidierungsaufgabe bei realistischer 
Betrachtung aber nicht lösen.8

Im Übrigen muss eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nicht zwangs-
läufig kontraktive effekte mit sich bringen. Ausgabenseitige Konsolidierungen 
haben sich in der Vergangenheit als erfolgreicher erwiesen als einnahmeseitige. 
Deshalb sollte die Konsolidierung der Haushalte von Bund und Ländern bei sich 
verfestigender wirtschaftlicher erholung ab dem Jahr 2011 vorzugsweise an 
der Ausgabenseite ansetzen. Sollten zusätzlich Steuererhöhungen erforderlich 
sein, gehen von einer erhöhung des regulären Satzes der umsatzsteuer (bei 
gleichzeitiger Überprüfung des ermäßigten umsatzsteuersatzes) die geringsten 
wachstumshemmenden Wirkungen aus, wie die obige Modellanalyse bestätigt. 
Wohingegen Steuersenkungen ohne solide Gegenfinanzierung mit einer Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte nicht vereinbar sind.

5.2. Konsolidierung durch Ausgabensenkung

Auch haben sich – wie bereits erwähnt – ausgabenseitige Konsolidierungen 
in der Vergangenheit als erfolgreicher erwiesen. Dafür sprechen theoretische 
Überlegungen und empirische erfahrungen. So ist ein robustes ergebnis der 
empirischen Literatur, dass geringere Staatsausgaben das Wirtschaftswachs-
tum eher fördern, während höhere Steuern oder Abgaben in der Tendenz ne-
gativ wirken (vgl. Afonso et al., 2005). Auch kommen aktuelle Studien zu dem 
ergebnis, dass an der Ausgabenseite ansetzende Konsolidierung die Situation 

8 Das wäre nur dann nicht der Fall, wenn Steuersenkungen einen Selbstfinanzierungseffekt 
von mehr als 100% hätten. Man befände sich also auf dem fallenden Teilstück der berüh-
mten Laffer-Kurve (vgl. Laffer, 1981). Dafür gibt es allerdings keinerlei empirische evidenz. 
Vielmehr zeigen Studien, dass selbst unter sehr günstigen modelltheoretischen Bedingungen 
der Selbstfinanzierungsgrad einer einkommensteuersenkung maximal rund 50% sein dürfte 
(vgl. Trabandt und uhlig, 2009). Bei realistischer Betrachtung ist allerdings von wesentlich 
geringeren Selbstfinanzierungseffekten auszugehen.
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der Staatsfinanzen dauerhafter verbessert als Konsolidierung, die über die ein-
nahmeseite erfolgt (vgl. europäische Kommission, 2007). Dabei ist es durchaus 
möglich, dass von ausgabenseitigen Konsolidierungen expansive Wirkungen 
ausgehen (vgl. Afonso, 2006). Aus theoretischer Sicht spricht für Ausgabenkür-
zungen, dass sie im Wesentlichen keine direkten negativen einkommenseffekte 
bei den Betroffenen hervorrufen (vgl. Barro, 1979).

Deshalb sollte die Konsolidierung der Haushalte von Bund und Ländern bei sich 
verfestigender wirtschaftlicher erholung ab dem Jahr 2011 vorzugsweise an der 
Ausgabenseite ansetzen. Die in der Finanzplanung des Bundes eingestellten 
globalen Minderausgaben lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Bundesre-
gierung den durch die Schuldenbremse erzwungenen Konsolidierungsbedarf 
auch über Ausgabenkürzungen decken will.

Welche Ausgaben genau gekürzt werden, war bis zuletzt unklar, da sich im 
Koalitionsvertrag dazu leider wenig Fassbares fand. Mit der Ankündigung des 
Sparpakets am 7. Juni 2010, hat die Bunderegierung nun Klarheit geschaffen. 
Die christlich-liberale Koalition sieht solide Staatsfinanzen als Grundpfeiler ihrer 
Politik und wird in den kommenden Jahren rund 80 Mrd. euro konsolidieren. 
Der Großteil wird ökonomisch vernünftig über Ausgabenkürzungen bewältigt 
und zudem wird nicht im Bereich der Zukunftsinvestitionen in Bildung und For-
schung gespart. Allerdings ist ordnungspolitisch und ökonomisch unverständ-
lich, weshalb bei den ökonomisch als auch ökologisch nicht zweckmäßigen 
Subventionen nur 2,0 bis 2,5 Mrd. euro gekürzt werden wird. Gerade hier gibt 
es mit der Koch-Steinbrück-Liste einige wertvolle Anregungen zu Ausgabenkür-
zungen und zahlreiche Beispiele, die zu Mitnahmeeffekten geführt haben, wie 
beispielsweise die entfernungspauschale (Sachverständigenrat, 2007). Hierbei 
handelt es sich nicht nur um eine Doppelsubventionierung von Mobilität, da der 
Arbeitsortswechsel ebenso steuerlich absetzbar ist, sondern zugleich um eine 
ökologisch kontraproduktive Maßnahme. Kurzum: Die entfernungspauschale 
ist ein gutes Beispiel für eine Subvention, die sogar gegen mehrere Dimensi-
onen nachhaltiger Politik verstößt und bei der Streichung von Subventionen 
im aktuellen Sparpaket aufgenommen werden sollte.9 Auch die ernsthafte um-

9 Natürlich kann die Förderung von Mobilität, gerade bei ehepartnern, weiterhin ein Ziel der 
Politik sein. Dies sollte aber dann systematisch durch eine familienpolitische oder arbeits-
marktpolitische Maßnahme flankiert werden und sollte nicht mit dem groben Instrument 
der entfernungspauschale und den damit einhergehenden Mitnahmeeffekten gefördert 
werden. Ordnungspolitisch ist es nicht sinnvoll, den Weg zwischen Ort A und Ort B über das 
Steuersystem zu subventionieren, zumal die Absetzbarkeit der umzugskosten aus berufli-
chen Gründen eine Doppel-Subventionierung darstellt. Die Mitnahmeeffekte der aktuellen 
entfernungspauschale dürften heute deshalb beträchtlich sein.
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setzung des von der FDP-Bundestagsfraktion vorgelegten „Liberalen Sparbuch 
2009“ (einsparvolumen von 10,5 Mrd. euro) wäre ein zielgerechteter Schritt 
in diese richtung.10 Grundsätzlich kann mit dem angekündigten Sparpaket der 
unabweisbare strukturelle Konsolidierungsbedarf mit Blick auf die Schulden-
bremse bis zum Jahr 2016 bewältigt werden.

eine ausgabenseitige Konsolidierung darf auch nicht unabhängig von Vor-
haben der regierung gesehen werden, die zu zusätzlichen Ausgaben führen 
(bspw. für die Gesundheitsreform, eine Stärkung der Bereiche Bildung und 
Forschung, Kinderbetreuung und eine leistungsfreundliche Steuerstrukturre-
form im mittleren einkommensbereich). Prinzipiell sind Steuersenkungen und 
Mehrausgaben trotz gewaltiger Konsolidierungserfordernisse nicht von vorn-
herein ausgeschlossen. Der mittelfristige Konsolidierungsbedarf wird dann al-
lerdings noch größer, sofern sich aus der Konjunkturentwicklung nicht neue 
Finanzspielräume ergeben.

5.3. Konsolidierung durch Steuererhöhungen an anderer Stelle

Sollten neben der ausgabenseitigen Konsolidierung zusätzlich Steuererhö-
hungen erforderlich sein (second-best-Lösung), gehen von einer erhöhung des 
regulären Satzes der umsatzsteuer (bei gleichzeitiger Überprüfung des ermä-
ßigten umsatzsteuersatzes) die geringsten wachstumshemmenden Wirkungen 
aus, wie die obige Modellanalyse bestätigt. Theoretisch und empirisch gut belegt 
ist das resultat, dass Konsumsteuern das Wachstum weniger beeinträchtigen 
als einkommensteuern oder die Körperschaftsteuer.

Da proportionale Konsumsteuern die individuelle Leistungsfähigkeit der Steu-
erzahler nicht berücksichtigen, sind sie zur erreichung von Verteilungszielen 
aber schlechter geeignet als progressive einkommensteuern. Insofern besteht in 
der regel ein steuerpolitischer trade-off zwischen dem Wachstums- und dem 
Verteilungsziel. Am ehesten kann eine erhöhung der umsatzsteuer den Konflikt 
zwischen effizienz und Gerechtigkeit lösen (Sachverständigenrat, 2009). Dem 
verteilungspolitischen Argument, ein höherer Mehrwertsteuersatz belaste vor 
allem Familien, ist dadurch zu begegnen, dass die erhöhung des Kindergeldes 
in den vergangenen Jahren (um 30 euro für das erste und zweite Kind) die 
steuerliche Mehrbelastung kompensiert.

10 Die Vorschläge reichen von der Streichung je einer Staatssekretärs-Stelle in allen Minis-
terien, über Mittelkürzungen für Sachverständige, Dienstreisen und öffentlichkeitsarbeit, 
Abschaffung der entfernungspauschale bis hin zur Auflösung von Polizeiorchestern.



 35

„Steuererhöhungen, die das Wachstum fördern, gibt es von vornherein nicht. 
Mehr Wachstum lässt sich nur über Steuersenkungen, nicht aber über Steuerer-
höhungen, gleich welcher Art, erreichen“, zu diesem trefflichen Schluss kommt 
auch der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten und konsequenter-
weise fügt er an: „Der Sachverständigenrat plädiert keinesfalls für Steuererhö-
hungen zur Lösung der anstehenden Konsolidierungsaufgabe. Ganz im Gegenteil 
stellen Ausgabenkürzungen den bevorzugten Konsolidierungsweg dar.“

Klar ist aber auch, dass sich eine vollständige Streichung sämtlicher Finanz-
hilfen des Bundes und eine weitgehende Kürzung aller Steuervergünstigungen 
einfach fordern lassen, aber politisch nur schwer umzusetzen sind. Dabei sollte 
man sich keine Illusionen machen. Zur Politik gehören aber immer auch eine 
Vision und das Handeln nach gesamtgesellschaftlichen Werten und Prinzipien. 
Das bedeutet gerade heute, dass die Politik entscheidungen gegen die Wider-
stände von Lobbygruppen durchsetzen muss; das wusste und beklagte bereits 
Ludwig erhard!

Prinzipiell sind Steuersenkungen trotz gewaltiger Konsolidierungserfordernisse 
nicht von vornherein ausgeschlossen. Der mittelfristige Konsolidierungsbedarf 
wird dann je nach Ausgestaltung der Gegenfinanzierung allerdings größer.

6.  Fazit

Summa summarum gilt, dass eine Steuersenkung zweifelsohne positive Wachs-
tumsimpulse auslöst. Dies wurde aktuell abermals in einem Beitrag aus der 
ökonomischen Wissenschaft von Arnold et al. (2011) belegt.

Auch in einer breitangelegten aktuellen empirischen Studie fanden die bei-
den renommierten ökonomen Christina und David romer (2010) von der 
universität Berkeley abermals diesen positiven Zusammenhang für die uSA. 
Interessanterweise konnten sie sogar belegen, dass der Wachstumseffekt 
von Steuersenkungen deutlich größer ist als bislang angenommen. So zei-
gen die ergebnisse, dass die reduktion der Steuer um einen Prozentpunkt des  
Bruttoinlandsprodukts die Wirtschaft in den nächsten drei Jahren um nahezu 
drei Prozentpunkte zusätzlich expandieren lässt.

Aber selbst bei einer vollständigen Gegenfinanzierung über indirekte Steuern 
könnte die Wohlfahrt der Bürger erhöht werden, wie unsere ergebnisse belegen. 
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Inwieweit sich diese Steuerreform selbst trägt, konnten Christina und David 
romer auch nicht abschließend beantworten. ökonomischen Berechnungen und 
empirischen untersuchungen zufolge, ist es aber eher unwahrscheinlich. Wenn 
diese Steuerreform aber in eine sinnvolle Verbesserung der Steuerstruktur und 
damit mehr Gerechtigkeit und Planungssicherheit eingebettet ist, kann man 
die Mehrausgaben (höhere Verschuldung) ökonomisch rechtfertigen.

Aus ökonomischer Perspektive kommen in der Debatte bislang die mittel- bis 
langfristigen Wachstumsimpulse einer einkommensteuerreform zu kurz. Sie 
werden überlagert von der Frage der Gegenfinanzierung, über die wenig von-
seiten der politischen Akteure kommuniziert wird. Dabei wäre ein solches un-
terfangen ökonomisch wie politisch plausibel.

Selbst die geplante Steuerreform oder das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
können hier wenig weiterhelfen. Denn mittel- bis langfristige Wachstums-
impulse können vor allem durch mehr Leistungsanreize, Innovationen und 
demgemäß zielgenaue Investitionen in die angewandte Forschung entfaltet 
werden.

Auch wenn das Wort „Bildungsinvestitionen“ bereits abgedroschen klingt, so 
bleibt es trotz allem richtig! es muss ebenso deutlich gesagt werden, dass  
Investitionen in die Grundlagenforschung und Kindergärten eine sehr lang-
fristige Perspektive haben. Diese Investitionen lassen erträge erst in der fer-
nen Zukunft erwarten. Demzufolge sollte in der mittleren Frist die anwen-
dungsorientierte Forschung an den anwendungsorientierten Hochschulen in 
der Bundesrepublik gestärkt werden. Langfristig sind die Investitionen in das  
Humankapital der zukünftigen Generationen und die Grundlagenforschung das 
Beste, was die Politik tun kann.
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Anhang A

Vorab eine konzeptionelle Vorbemerkung: unterstellt sei zunächst ein Zusam-
menhang zwischen Steuereinnahmen (T) und dem Steuersatz (0) sowie der 
Wachstumsrate (g). Dieser Zusammenhang ist theoretisch und empirisch gut 
belegbar. ein höherer Steuersatz und ein höheres Wirtschaftswachstum impli-
zieren höhere Steuereinnahmen. Mit anderen Worten ergibt sich im Vergleich 
von zwei Perioden folgende Beziehung:

Wobei t den Zeitpunkt darstellt und s die Dauer des Wachstumsimpulses, oder 
mit anderen Worten die Dauer der Gegenfinanzierung durch das induzierte 
Wachstum.

Plausibilitätsüberlegung/Gedankenexperiment: 
Senkung der aktuellen Steuersätze 0 (t) und damit Auslösen neuer Wachstum-
simpulse, d.h. höheres g(t). Das impliziert erstens, dass der letzte Term in der 
rundenklammer größer eins ist 

und damit über die Jahre „s“ hinweg immer größer wird (Gegenfinanzierungs-
effekt). Da sich der erste Term auf der rechten Seite durch die Steuersenkung 
nur einmalig reduziert, wird dieser effekt langfristig durch den zweiten Term in 
den Klammern überkompensiert. Das wiederum bedeutet, dass die Steuerein-
nahmen im gleichen Verhältnis wie der Wachstumsimpuls ansteigen müssten. 
Letztlich wird diese Logik als Argument für eine Steuersenkung herangezogen. 
Allerdings ist das eine statische Betrachtung und enthält deshalb keine Aus-
sage über kurz- und langfristige effekte. Deshalb wird nun eine dynamische 
Modellierung entwickelt, um danach die Anpassungseffekte zu simulieren.

Das Modell besteht aus Haushalten, unternehmen und dem Staat:

– Der Haushalt maximiert seinen Nutzen unter der üblichen Budgetbeschrän-
kung von einnahmen und Ausgaben. 

– Die unternehmen maximieren den Gewinn unter Berücksichtigung der 
Kapital- und Lohnkosten.
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– Der Staat finanziert öffentliche Güter, d.h. Infrastruktur, rechtsstaat, aber 
auch Transferleistungen wie Kindergeld, ALG II usw. All das wird über direkte 
und indirekte Steuern oder Staatsverschuldung finanziert.

ökonomisch formuliert liegt hier ein dynamisches Optimierungsproblem unter 
Nebenbedingungen vor. Wird dieses Modell mathematisch gelöst und um das 
Gleichgewicht approximiert, lässt sich eine numerische Simulationsrechnung 
durchführen. Dabei wird untersucht, welche Implikationen eine Steuersenkung 
auf die Wirtschaft, die Wohlfahrt und die öffentlichen Haushalte hat.
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